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Windenergienutzung in 
Brilon-Madfeld 
 
 

 

Projektkurzbeschreibung 
 

Errichtung und Betrieb von einer 

Windenergieanlage (WEA 2) des Typs 

Nordex N 163 mit 164 m Nabenhöhe und 

5.700 kW Nennleistung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Träger der Vorhabens:   Bürgerwind Hamm-Stemmel GmbH & Co. KG  

     Radlinghauser Str. 7 

     59929 Brilon 
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1 Projektüberblick 
 
Die Bürgerwind Hamm-Stemmel GmbH & Co. KG beabsichtigt mit Ihrer Antragsstellung 
gem. § 4 BImSchG auf dem unten aufgeführten Standort Genehmigungszusage von einer 
Windenergieanlage des Typs Nordex N163/5700 zu erlangen. Der beantragte Standort 
liegen in dem Gebiet der Stadt Brilon - hier Gemarkung Madfeld. 
 
 

Technische Daten   

Nabenhöhe  : 164 m 

Nennleistung  : 5.700 kW 

Standort   

PLZ, Ort  : 59929 Brilon 

WEA 1   

Gemarkung  : Madfeld 

Flur  : 23 

Flurstück  : 16 

UTM-Koordinate East : 32478366,00 

UTM-Koordinate North : 5697436,00 

Nabenhöhe  : 164,00 m 
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1.1 Größe des Projekts 
 

 

Anlagentyp : Nordex N 163 

Nabenhöhe : 164,00 m 

Rotordurchmesser : 163,00 m 

Gesamthöhe : 245,50 m 

Fläche Gesamtfundament : 603 m² 
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Der Verlust durch Bodenversiegelung ist gering. Der überwiegende Flächenanteil des 

Fundaments wird mit Boden überdeckt, durch welchen das Wasser versickern kann und seitlich in 

die tieferen Bodenschichten abgeleitet wird. Nur der Fundamentkopf ragt über die Erdoberfläche. 
 
 
 
 

1.2 Nutzung und Gestaltung von Wasser, Boden, Natur und Landschaft 
 

 

Grundwasserentnahme : keine 
 

Wasserverbrauch : null 
 

Eingesetzte Energieträger : Elektrizität 
 

Energieverbrauch : 0,1 – 0,5 % des Jahresertrags pro Anlage (Versorgung der Anla- 
 

gensteuerung bei Schwachwind z. B. Windrichtungsnachführung) 

 

1.3 Abfallerzeugung 

 

1.3.1 Abfallmengen während der Errichtung 
 

 

Abfälle fallen nur in sehr geringem Umfang bei der Errichtung der Anlage an  
(z. B. Kunststoffbehälter für Betriebsmittel). Die Abfälle werden ordnungsgemäß bei den Entsor-

gungsunternehmen abgegeben. 
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1.3.2 Abfallmengen nach Inbetriebnahme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1.3.3 Abfallmengen nach Nutzungsaufgabe 
 
 

Da Windenergieanlagen nach Aufgabe der Nutzung fachgerecht unter Beachtung der Sicherheits-

vorschriften demontiert werden, und wassergefährdende und brennbare Stoffe oder sonstige Ab-

fälle nicht auf dem Grundstück verbleiben, entstehen keine schädlichen Umwelteinwirkungen und 

sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteile und Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nach-

barschaft. 
 
Zum heutigen Zeitpunkt ist noch nicht absehbar, welche Recyclingtechniken nach Aufgabe der 

Nutzung zum Einsatz kommen, daher können hierüber noch keine abschließenden Aussagen ge-

troffen werden. 
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Es liegt im eigenen wirtschaftlichen Interesse des Antragstellers, den größtmöglichen 

Materialanteil der Anlagen wiederzuverwenden bzw. zu verwerten. Nicht verwertbare 

Maschinenteile und Betriebsstoffe werden den geltenden Vorschriften entsprechend 

ordnungsgemäß beseitigt. 

 

1.4 Umweltverschmutzung und Belästigung 
 

 

Mögliche Emissionen : Schall und Schattenwurf 
 
Geräusche Windenergieanlagen verursachen Geräusche, insbesondere durch die Bewegung der 
Rotorblätter im Wind. In den meisten Fällen sind jedoch die Umgebungsgeräusche in der Nähe 
des Ohrs weitaus lauter als das Geräusch der entfernten Windenergieanlage. Dies hängt vor 
allem von der Windgeschwindig-keit und der Umgebungsstruktur ab (z. B. Bäume). Die 
Schallemissionen werden gemäß internationaler Normen gemessen und werden in der Planung 
von Windparks berücksichtigt. Gesetzlich vorgeschriebe-ne Mindestabstände zu schallsensitiven 
Punkten, z. B. Gebäuden, werden ein-gehalten.Licht Wie jedes Bauwerk werfen auch 
Windenergieanlagen Schatten. Bei Windenergieanlagen wird besonders der bewegte Schatten 
der Rotorblätter betrachtet. Zum Schutz der umliegenden Wohnbebauung sind bezüglich des 
Schattenwurfs Grenzwerte einzuhalten. Bei langer Schattenwurfdauer besteht die Möglichkeit, ein 
Zusatzgerät zu installieren, das die betreffende Windener-gieanlage ein- und ausschalten kann. 
Das Gerät wird so programmiert, dass die betroffenen Häuser der Umgebung nicht unzulässig 
beeinträchtigt werden. Infolge von Auflagen der örtlichen Luftfahrtbehörden kann es durch 
Luftfahrt-hinderniskennzeichen zu Einwirkungen kommen. 
 
Die Auswirkungen bestehen während der Betriebszeit der Anlagen. Die Lärmemissionen ändern 
sich mit Windrichtung und Windgeschwindigkeit. Der Schattenwurf ist nur bei entsprechender Ro-
torstellung in den Morgen- und Abendstunden und auch nur zu bestimmten Jahreszeiten möglich 
und auch nur dann, wenn keine Bewölkung oder Nebel vorherrschen. Zur genauen Bestimmung 
der Lärmemissionen und des Schattenwurfs werden Prognosen erstellt. Die Prognosen gehen 
immer vom so genannten „worst case“ aus, d. h. von der ungünstigsten Situation, in der eine ma-
ximale Belastung entstehen kann. 
 
Die Prognosen zur Bestimmung der genauen Lärmemission und des Schattenwurfs weisen nach, 
dass die Auswirkungen nicht erheblich sind und die Richtwerte durch entsprechende Maßnahmen 
eingehalten werden. 
 
Wasser  
Es wird in keiner Weise Wasser eingesetzt oder verbraucht. Hinsichtlich eines möglichen 
Ölaustritts aus Maschinen sind mehrfach Sicherungen und Auffangwannen in der 
Windenergieanlage vorhanden. Ein Ölaustritt aus der Windenergieanlage wird damit sicher 
unterbunden, sodass keine Ge-fährdung für Oberflächen- oder Grundwasser besteht.  
 
Natur und Landschaft  
Eine Windenergieanlage ist wie jedes menschliche Bauwerk ein Eingriff in Natur und Landschaft. 
Bei gesetzlich vorgeschriebenen Auflagen sind Eingriffe auszugleichen. Zur Bestimmung des 
notwendigen Ausgleichs wird ein Gutachten erstellt 
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Windenergieanlagen sind keine relevanten Infraschallquellen: 

 

„Die Infraschallpegel in der Umgebung von Windenergieanlagen liegen weit unter der Wahrnehm-

barkeitsschwelle. Es ergeben sich keine Hinweise auf eine mögliche Gefährdung oder 

Beeinträch-tigung von Personen durch den von Windenergieanlagen ausgehenden Infraschall.“ 
 
[Klug, Helmut, DEWI 
 
Infraschall von Windenergieanlagen: Realität oder Mythos? Infrasound from wind turbines: A ,German’ 

Problem? DEWI Magazin Nr. 20, Seite 6, Februar 2002] 

 

„Messtechnisch kann nachgewiesen werden, dass Windenergieanlagen Infraschall verursachen. 

Die festgestellten Infraschallpegel liegen aber weit unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des 

Menschen und sind damit völlig harmlos.“ 
 
[Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen 
 
Materialien Nr. 63 Windenergieanlagen und Immissionsschutz, Seite 19, Essen 2002] 
 

 

1.5 Anlagensicherheit 
 

Die geplanten Windenergieanlagen verfügen über hohe Sicherheitsstandards und unterliegen 
einer permanenten Überwachung. Das Unfallrisiko wird in Hinblick auf die verwendeten Stoffe und 
Technologien weitgehend vermin-dert. Potenzielle Unfallrisiken bestehen daher lediglich bei 
Errichtung und War-tung. Alle Arbeiten werden von geschultem Personal vorgenommen. Arbeiten 
an den elektrischen Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften unter Berück-sichtigung der 
elektrotechnischen Vorschriften ausgeführt werden. Die Einhal-tung der Vorgaben zum 
Arbeitsschutz wird regelmäßig durch Mitarbeiter der Abteilung Arbeitsschutz des 
Anlagenherstellers überwacht. 

 

Technische Information Eiserkennung Nordex-Windenergieanlagen  
Das Eiserkennungssystem wurde technisch durch die Fa. Labkotec entwickelt und immer weiter 
verbessert, so dass von den geplanten Anlagen ein nur ge-ringfügiges Gefährdungspotenzial 
ausgehen wird. Der verwendete Eisdetektor LID-3210D ist speziell für Windkraftanlagen 
ausgelegt, die unter harten klimati-schen Bedingungen arbeiten. Sein Eisdetektor basiert auf der 
Erkennung von Ultraschall-Signalen, wobei das empfangene Signal ab Beginn des Eisansatzes 
schwächer wird. Beim Erreichen eines bestimmten Alarmwertes stoppt er den Betrieb der Turbine. 

 

Mögliche Sicherheitsbedenken gegen den Betrieb der Anlage sind unbegründet. Moderne Wind-

energieanlagen wie die Nordex N 163 verfügen über einen hohen Sicherheitsstandard und 

unterliegen einer permanenten Überwachung. 
 

 

1.6 Unfallrisiko, insbesondere im Hinblick auf die verwendeten Stoffe und 

Tech-nologien 
 
 

Da Windenergieanlagen nicht zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, besteht 

ein Unfallrisiko nur bei Errichtung und Wartung der Anlagen. Dabei werden die Vorgaben zum Ar-

beitsschutz beachtet und deren Einhaltung regelmäßig durch Mitarbeiter der Abteilung Arbeits-

schutz des Anlagenherstellers überwacht. 
 
Die Arbeiten in der Windenergieanlage werden nur von geschultem Personal vorgenommen. 
 

Arbeiten an den elektrischen Anlagen dürfen nur von Elektrofachkräften gemäß den elektrotechni-

schen Vorschriften vorgenommen werden. 
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2 Standort des Vorhabens 
 

 

2.1 Nutzung des Gebietes 
 

Das Vorhabengebiet wird zurzeit landwirtschaftlich und zur Energiegewinnung genutzt. 
 
 

 

2.2 Plan des Standortes mit Umgebung 
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3 Infrastruktur 
 

 

3.1 Wegebau und Kranstellflächen 
 

 

In Bezug auf die Schutzgüter Boden und Biotope führt das Projekt zu Störungen und 
Verlusten von Flächenstrukturen insbesondere in den Bereichen der Zu-fahrten, der 
Kranstellplätze sowie der Fundamente in den folgenden Größen-ordnungen: 

 

▪  Teilversiegelung   
 Kranstellflächen und Zuwegung auf Äckern / Grünland: 2.127 qm 
▪  Vollversiegelung (Fundament) je Anlagenstandort 603 qm: 603 qm 

 Voll- und Teilversiegelung gesamt: 2.730 qm 
 

 

Kranstellfläche und Zuwegung bleiben nach Fertigstellung der WEA bestehen. Sie sind mit 
grobkörnigem Tragmaterial aufgebaut und bieten genügend Festigkeit für die Errichtung 
des Krans bei gleichzeitiger Versickerungsmöglichkeit für Regenwasser. Die Vormontage- 
und Lagerflächen werden mit Abschluss der Bauarbeiten wieder zu einem 
funktionsfähigen Teil des Naturhaushaltes zu-rückgebaut. Die Fundamente der Anlagen 
ragen maximal 3,50 m tief in den Untergrund. 
 

 

Kranstellfläche und Zuwegung sind in den Karten unter Register 4 detailliert dargestellt. 
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4 Eigentumsverhältnisse 
 

 

Die Eigentumsverhältnisse der für die Errichtung der Anlage genutzten Grundstücke stellen sich 

wie folgt dar: 

 

WEA 1 
 
Grundstückseigentümer : Frau Anna Elisabeth Bohle 
   Magharethenstr. 18  
   59929 Brilon 
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5 Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen 
 

Zum Schutz tief fliegender Luftfahrzeuge, besteht in bestimmten Fällen die Pflicht zur 

Kennzeichnung und Befeuerung von Windenergieanlagen. Dieses Dokument gibt Hinweise zu 

den Richtlinien und zeigt die von Nordex verwendeten Markierungen und Gefahrenfeuer zur 

Kennzeichnung von Windenergieanlagen. Es werden nicht die Richtlinien für Offshore-

Windenergieanlagen betrachtet. Weiterhin wird dargestellt, welche Möglichkeiten der Gestaltung 

sich für den Kunden ergeben.  

 

Richtlinien  

Die International Civil Aviation Organisation (ICAO) hat für die Befeuerung und farbliche 

Gestaltung von hohen Bauwerken in Anhang 14 zur "Convention on In-ternational Civil Aviation" 

Empfehlungen ausgesprochen. Die Umsetzung ge-schieht in jedem Land auf unterschiedliche 

Weise. Dadurch sind die rechtlichen Anforderungen an Befeuerung und Markierung von 

Windenergieanlagen vor je-dem Projekt detailliert zu planen. Auch regional oder sogar lokal kann 

es unterschiedliche Regelungen geben, beispielsweise durch geographische Besonderheiten, 

Flugplätze, militärische Auflagen, etc. Für jedes Windpark-Projekt müssen deshalb die lokalen 

Richtlinien im Stadium der frühen Projektplanung bekannt sein. 
 
 
Luftfahrthindernisse sind unter bestimmten Voraussetzungen zu kennzeichnen. 
 
Wie bzw. ob die Kennzeichnung ausgeführt werden muss, wird im Genehmigungsbescheid 

festgelegt. 

 

6. UVP-Bericht 
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Nähere Informationen sind dem UVP-Bericht zu entnehmen. 
 
 


